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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Der Sektorenauftraggeber kann Alternativangebote zulassen. Der Sektorenauftraggeber hat in der

Ausschreibung ausdrücklich anzugeben, ob und welche Art von Alternativangeboten zugelassen sind. Falls der

Sektorenauftraggeber keine Angabe über die Zulässigkeit von Alternativangeboten gemacht hat, so sind

Alternativangebote nicht zugelassen.

2. (2)Der Sektorenauftraggeber hat in der Ausschreibung die Mindestanforderungen, die Alternativangebote im

Hinblick auf ihre Vergleichbarkeit mit der ausgeschriebenen Leistung erfüllen müssen, zu erläutern. Ist die

Abgabe von Alternativangeboten zulässig, so sind, sofern der Sektorenauftraggeber nicht ausdrücklich anderes

festgelegt hat, Alternativangebote nur neben einem ausschreibungsgemäßen Angebot zulässig. Die

Zuschlagskriterien sind so festzulegen, dass sie sowohl auf die ausschreibungsgemäßen Angebote als auch auf

die Alternativangebote angewandt werden können. Der Sektorenauftraggeber darf nur jene Alternativangebote

im Vergabeverfahren berücksichtigen, die die festgelegten Mindestanforderungen erfüllen.

3. (3)Ein Sektorenauftraggeber, der Alternativangebote zugelassen hat, darf ein vorgelegtes Alternativangebot nicht

allein deshalb ausscheiden, weil es im Fall des Zuschlages zu einem Lieferauftrag statt eines

Dienstleistungsauftrages oder zu einem Dienstleistungsauftrag statt eines Lieferauftrages führen würde.

4. (4)Der Sektorenauftraggeber kann durch Ausschreibungsvarianten Variantenangebote vorschreiben. Ist die

Abgabe von Variantenangeboten vorgeschrieben, so sind, sofern der Sektorenauftraggeber nicht ausdrücklich

anderes festgelegt hat, Variantenangebote stets neben einem ausschreibungsgemäßen Angebot einzureichen.

Die Zuschlagskriterien sind so festzulegen, dass sie sowohl auf die ausschreibungsgemäßen Angebote als auch

auf die Variantenangebote angewandt werden können.
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